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RS OGH 1958/3/7 6Os41/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1958

Norm

RAO §9

Rechtssatz

Eine Beleidigung wird nicht schon dadurch ö2entlich begangen, daß sie in einem an den Rechtsanwalt des Beleidigten

gerichteten Brief geäußert wird.

Entscheidungstexte

6 Os 41/58
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